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Fahrkostenzuschuss

2030.8.7-F

Zwölfte	Änderung		
der	Fahrkostenzuschuss-Bekanntmachung

Bekanntmachung	
des	Bayerischen	Staatsministeriums	der	Finanzen,		

für	Landesentwicklung	und	Heimat

vom	8.	November	2013	Az.:	24	-	P	1728	-	025	-	39	331/13

I.

Die Bekanntmachung des Bayerischen Staatsministeriums 
der Finanzen über den Fahrkostenzuschuss für die regel-
mäßigen Fahrten zwischen Wohnung und Dienststätte 
(Fahrkostenzuschuss-Bekanntmachung – FkzBek –) vom 
15. November 2001 (FMBl S. 471, ber. 2002 S. 69; StAnz 
2002 Nr. 27), zuletzt geändert durch Bekanntmachung vom 
15. November 2012 (FMBl S. 591, StAnz Nr. 47, JMBl 2013 
S. 2), wird wie folgt geändert:

1. In der Überschrift der Bekanntmachung werden nach 
dem Wort „Finanzen“ ein Komma und die Worte „für	
Landesentwicklung	und	Heimat“ eingefügt.

2. In der Einleitung werden nach dem Wort „Finanzen“ 
ein Komma und die Worte „für Landesentwicklung und 
Heimat“ eingefügt.

3. In Nr. 3.2 wird die Zahl „74“ durch die Zahl „77“ 
 ersetzt.

II.
1Diese Bekanntmachung tritt am 1. Januar 2014 in Kraft. 
2Abweichend von Satz 1 treten Abschnitt I Nrn. 1 und 2 mit 
Wirkung vom 11. Oktober 2013 in Kraft.

L a z i k  
Ministerialdirektor
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Tarifrecht

2034.1.2-F

Bewertung	der	Personalunterkünfte		
für	Angestellte	und	Arbeiter		

nach	den	Tarifverträgen	vom	16.	März	1974

Bekanntmachung		
des	Bayerischen	Staatsministeriums	der	Finanzen,		

für	Landesentwicklung	und	Heimat

vom	13.	November	2013		
Az.:	25	-	P	2600/4	-	004	-	40	161/13

Nach § 4 der Tarifverträge über die Bewertung der Per-
sonalunterkünfte für Angestellte und Arbeiter vom 
16. März 1974, die aufgrund der Anlage 1 Teil C Nrn. 17 
und 18 zum TVÜ-Länder fortgelten, sind die in § 3 Abs. 1 
und 4 Unterabs. 3 dieser Tarifverträge genannten Beträge  
jeweils zu demselben Zeitpunkt und um denselben 
 Vomhundertsatz zu erhöhen oder zu vermindern, um den 
der aufgrund § 17 Satz 1 Nr. 3 des Vierten Buches Sozial-
gesetzbuch in der Sachbezugsverordnung (jetzt: Verord-
nung über die sozial versicherungsrechtliche Beurteilung 
von Zuwendungen des Arbeitgebers als Arbeitsentgelt  
[Sozialversicherungsentgeltverordnung – SvEV] vom 
21. Dezember 2006 [BGBl I S. 3385], zuletzt geändert 
durch Art. 1 der Verordnung vom 21. Oktober 2013 [BGBl I 
S. 3871]) allgemein festgelegte Wert für Wohnungen mit 
Heizung und Beleuchtung erhöht oder vermindert wird.

Aufgrund der Änderung des maßgebenden Bezugswerts 
durch die Sechste Verordnung zur Änderung der Sozial-
versicherungsentgeltverordnung vom 21. Oktober 2013 
ergeben sich ab 1. Januar 2014 folgende Sätze:

1. In § 3 Abs. 1 Unterabs. 1 der Tarifverträge:

Wert-	
klasse Personalunterkünfte

Euro	je	qm		
Nutzfläche	
monatlich

1
ohne ausreichende  
Gemeinschaftseinrichtungen

7,42

2
mit ausreichenden  
Gemeinschaftseinrichtungen

8,23

3 mit eigenem Bad oder Dusche 9,41

4
mit eigener Toilette und  
Bad oder Dusche

10,46

5
mit eigener Kochnische,  
Toilette und Bad oder Dusche

11,15

2. In § 3 Abs. 4 Unterabs. 3 der Tarifverträge:

Der Betrag „4,35 Euro“ wird durch den Betrag  
„4,45 Euro“ ersetzt.

L a z i k  
Ministerialdirektor



FMBl Nr. 15/2013320

Herausgeber / Redaktion: Bayerisches Staatsministerium der Finanzen, 
für Landesentwicklung und Heimat, Odeonsplatz 4, 80539 München, 
 Telefon (0 89) 23 06-0, Telefax (0 89) 23 06-28 04,  
E-Mail: poststelle @ stmf.bayern.de

Technische Umsetzung: Bayerische Staatsbibliothek, Ludwigstraße 16, 
80539 München 

Druck: Justizvollzugsanstalt Landsberg am Lech, Hindenburgring 12,  
86899 Landsberg am Lech, Telefon (0 81 91) 1 26-7 25, Telefax (0 81 91) 1 26-8 55 
E-Mail: druckerei.betrieb @ jva-ll.bayern.de

Erscheinungshinweis / Bezugsbedingungen: Das Amtsblatt des Baye-
ri schen Staatsministeriums der Finanzen, für Landesentwicklung und 

Heimat (FMBl) erscheint bis zu 24mal im Jahr. Es wird im Internet 
auf der „Verkündungsplattform Bayern“ www.verkuendung.bayern.de 
 veröffentlicht und ist kosten frei verfügbar. Das dort eingestellte elektro-
nische PDF/A-Dokument ist die amtlich  verkündete Fassung.

Eine Druckfassung der verkündeten Amtsblätter kann bei der Justiz-
vollzugsanstalt Landsberg am Lech gegen Entgelt bestellt werden. Das 
Jahresabonnement des Amtsblatts des Bayerischen Staatsministeriums der 
Finanzen, für Landesentwicklung und Heimat kostet 40 Euro zuzüglich 
Porto kosten. Nähere Angaben zu den Bezugsbedingungen können der 
„Verkündungsplattform Bayern“ entnommen werden.

ISSN 1867-9137

Finanzausgleich

605-F

Achte	Änderung	der	Bekanntmachung	zur		
Neufassung	der	Richtlinien	über	die	Zuweisungen		

des	Freistaates	Bayern	zu	kommunalen		
Baumaßnahmen	im	kommunalen	Finanzausgleich

Bekanntmachung		
des	Bayerischen	Staatsministeriums	der	Finanzen,		

für	Landesentwicklung	und	Heimat

vom	6.	November	2013		
Az.:	62	-	FV	6700	-	013	-	40	236/13

I.

Abschnitt IV Nr. 11.1 Abs. 1 der Bekanntmachung des  
Baye rischen Staatsministeriums der Finanzen zur Neu-
fassung der Richtlinien über die Zuweisungen des Frei-
staates Bayern zu kommunalen Baumaßnahmen im 
kommunalen Finanzausgleich (FA-ZR 2006) vom 5. Mai 
2006 (FMBl S. 120, AllMBl S. 174, StAnz Nr. 20), zuletzt 
geändert durch Bekanntmachung vom 20. Februar 2013 
(FMBl S. 171, AllMBl S. 194, StAnz Nr. 10), wird wie folgt 
geändert:

1. In Satz 1 wird im Halbsatz 2 die Zahl „2013“ durch die 
Zahl „2014“ ersetzt.

2. Satz 2 wird aufgehoben.

II.

Diese Bekanntmachung tritt am 1. Dezember 2013 in Kraft.

L a z i k  
Ministerialdirektor
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